
351 GVS JHS 001 - 400/81 
1. Austauschblatt

Sicherheitsinteressen

Sicherheitsinteressen, staatliche
mit den Sicherheitserfordernissen überein
stimmende objektive, das aktive und zielgerich
tete Handeln bestimmende Beziehungen, die von dem 
sozialistischen Staat unter Führung der Partei der 
Arbeiterklasse unter Beteiligung der gesamten poli
tischen Organisation des Sozialismus bewußt zu machen und zu verwirklichen sind und der Gewähr
leistung des zuverlässigen Schutzes der soziali
stischen Ordnung und des friedlichen Lebens der 
Bürger dienen.
Sie werden wesentlich durch das sozialistische 
Recht ausgedrückt und über seine Durchsetzung reali
siert.

Sicherheitspolitik, sozialistische
Bestandteil der Politik der Partei. Sie ist auf die 
bewußte Durchsetzung der objektiven Sicherheitser
fordernisse der sozialistischen Gesellschaft ge
richtet.S. wird durch die objektive und allgemeingültige 
Gesetzmäßigkeit des Schutzes der Errungenschaften 
des Sozialismus gegen die Anschläge äußerer und 
innerer Feinde im untrennbaren Zusammenhang mit 
allen anderen objektiven Gesetzmäßigkeiten der so
zialistischen Revolution und ihren aktuellen Erfor
dernissen, den Zielen der Arbeiterklasse, ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei und des soziali
stischen Staates bestimmt.
Im Zentrum der S. stehen der Schutz und die weitere 
Festigung der Macht der Arbeiterklasse sowie ihr 
wirksamer Einsatz zur vorbeugenden Verhinderung und Beseitigung aller Störungen der sozialistischen 
-Entwicklung. Entsprechend der objektiven untrenn
baren Verflechtung von Ökonomie, Politik und Ideolo
gie mit den Fragen der Sicherheit, ist die S. auf 
die ganzheitliche Entwicklung des Sozialismus aus
gerichtet. S. wird inhaltlich durch folgende Merk
male charakterisiert:
- S. besitzt friedensschaffenden,friedeneerhalten 
und friedensgebietenden Charakter. Durch die Auf
deckung der Ursachen und Ziele imperialistischer 
Konfrontationspolitik sowie der damit verbundenen 
aggressiven Pläne und Absichten trägt sie ent
scheidend dazu bei, die Erhaltung und Sicherung 
des Friedens zu gewährleisten, die Friedenspoli
tik der Staaten des Warschauer Vertrages abzu- 
sichem und durchzusetzen, das Verteidigungspo
tential ständig auf dem notwendigen Niveau zu 
halten und jegliche Überraschungen von außen und innen auszuschließen.


